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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 1037/2023 
      
 

Stuttgart, 12.10.2023 

Auswahl des Betriebsträgers der Tageseinrichtung für Kinder in der 
Mönchfeldstraße 127, 70378 Stuttgart nach Trägeraufruf 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
Sozial- und Gesundheitsausschuss 
      

Vorberatung 
Beschlussfassung 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

20.11.2023 
27.11.2023 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Die Betriebsträgerschaft für die Tageseinrichtung für Kinder in der Mönchfeld-

straße 127 in 70378 Stuttgart wird dem anerkannten Träger der Jugendhilfe, der 

„eva Kinderbetreuung gGmbH“, übertragen.  

 
2. Die städtische Förderung für dieses Angebot erfolgt nach den geltenden 

„Grundsätzen für die Förderung der Betriebsausgaben von öffentlich-zugänglichen 

Kindertageseinrichtungen“ in der jeweils aktuellen Fassung. 

 
 

Kurzfassung der Begründung

Das Trägerauswahlverfahren wurde am 15. Juni 2023 im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt Stuttgart bekannt gemacht (Trägeraufruf). Alle fachlich geeigneten und 
interessierten Träger hatten somit die Möglichkeit, Informationsunterlagen anzufor-
dern und sich um die jeweilige Trägerschaft zu bewerben.  
 

Die Informationsunterlagen enthielten detaillierte Angaben zu der geplanten Kinder-
tageseinrichtung, die Angebotsvoraussetzungen und Angaben zu den Fördergrund-
sätzen. Daneben wurden die Träger darauf hingewiesen, dass es sich um ein nicht-
förmliches Interessenbekundungs- oder Vergabeverfahren handelt, der Trägeraufruf 
lediglich als erster Schritt zur Auswahl eines freien Trägers für eine Betriebsträger-
schaft dient, rechtliche Forderungen oder Ansprüche auf finanzielle Mittel seitens der 
Interessierten mit der Teilnahme am Verfahren nicht bestehen, eine Erstattung der 
Kosten, die den Teilnehmern durch die Bearbeitung entstehen ausgeschlossen ist 
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und die im Rahmen des Verfahrens ausgetauschten Unterlagen sowie mündlichen 
Abstimmungen für beide Seiten vertraulich sind. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber wurden gebeten, möglichst differenzierte und auf-
schlussreiche Aussagen einzureichen zu den (Beweg-) Gründen für den Antrag auf 
Einrichtung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder, zu den Angaben zur Trä-
gerkonzeption sowie zu den Angaben zur Einrichtungskonzeption. Alle eingegange-
nen Bewerbungen wurden gesammelt. Die verwaltungsinterne Auswertung wurde 
durchgeführt durch Vertreter der Dienststelle Förderung freier Träger und der Ju-
gendhilfeplanung. Im Rahmen der zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen wurden 
auch die finanzielle und organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die Zuverlässig-
keit der Bewerber geprüft.  
  

Vorgesehen sind drei Gruppen in denen Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren betreut 
werden. Die Platzzahl ist abhängig von der Betreuungsform und der Altersmischung. 
Aufgrund der derzeitigen Bedarfssituation im Stadtbezirk ist zunächst folgende An-
gebotsform vorzusehen:  
 

 1 Gruppe GT 0 - 3 mit gesamt 10 Plätzen  

 2 Gruppen GT 3 - 6 mit gesamt 40 Plätzen  

 
Die Inbetriebnahme ist zum Juni 2024 geplant.  
  

Die Einrichtung hat einen öffentlichen Versorgungsauftrag und soll den derzeitigen 
Bedarf in Stuttgart abdecken, vorrangig im Stadtbezirk Mühlhausen.  
  

Folgende Bewerbungen sind für die Übernahme der Betriebsträgerschaft eingegan-
gen:  
 

 eva Kinderbetreuung gGmbH, Stuttgart  

 KMK Kinderzimmer GmbH & Co.KG, Hamburg  

  

Nach der Auswertung der eingesandten Konzepte schlägt die Verwaltung vor, dem 
Träger „eva Kinderbetreuung gGmbH“ die Betriebsträgerschaft für die Tageseinrich-
tung für Kinder in der Mönchfeldstraße 127 zu übertragen.  
 
Die „eva Kinderbetreuung gGmbH“ hat mit ihrer in allen Details ausgearbeiteten Be-
werbung vor allem durch folgende Punkte fachlich überzeugt: 
 

 Klare Bezugnahme auf den konkreten Sozialraum/ Bezirk und Herausarbeitung 
der eigenen fachlichen Stärken für den Stadtteil unter Bezugnahme zu den in 
Stuttgart verbindlichen Leitlinien zu Interkulturalität, Gender, Inklusion und Kin-
derschutz  

 Sehr ausgeprägte inklusive Haltung und fachliche Anknüpfungspunkte 
 Sehr gute Ausführungen zu Bildungsgerechtigkeit, zeitgemäße Angebotsgestal-

tung zu Familienbildung, Elternbeteiligung und die Verwendung von „Peer to 
peer“ Ansätzen bis hin zur Nutzung digitaler Formate (App Stramplerbande) 

 Bereitschaft für Platzsharing und Flexibilität in der Priorisierung von Aufnahmen 
(Notlagen etc.) 

 Detaillierte Prozesse und Organisations-Strukturen zur Qualitätssicherung, Per-
sonalmanagement und Beschwerdemanagement 
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Zusammenfassend kann nach Durchsicht aller Unterlagen festgestellt werden, dass die 
„eva Kinderbetreuung gGmbH“ eine inhaltlich vollumfänglich überdurchschnittliche Be-
werbung vorgelegt hat. Sie benennt und operationalisiert schlüssig alle als derzeit fach-
lich relevant angesehenen Faktoren sowohl auf fachlich inhaltlicher als auch auf orga-
nisatorischer Ebene. Die „eva Kinderbetreuung gGmbH“ kennt den Sozialraum, die So-
zialstrukturdaten, und verfügt bereits über ein Netzwerk mit anderen Akteur:innen im 
Sozialraum. Sie ist detailliert und fachlich kompetent auf alle in Stuttgart geltenden Leit-
linien eingegangen. 
 
Die Trägerschaft der Kindertagesstätte Mönchfeldstraße 127 soll daher der Träger 
„eva Kinderbetreuung gGmbH“ übernehmen.   
 

Der Träger hat bei Abgabe der Bewerbung mit rechtsverbindlicher Unterschrift versi-
chert, dass er mit den Förderbedingungen der Stadt Stuttgart einverstanden ist. Der 
Träger verpflichtet sich zur analogen Anwendung der Satzung der Landeshauptstadt 
Stuttgart über die Benutzung von städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Das 
bedeutet insbesondere, dass die Elternbeiträge (inklusive Essensgeld sowie unter 
Berücksichtigung der Geschwisterermäßigung) den städtischen Kostenbeitrag ma-
ximal um 20 % überschreiten dürfen. Der Träger verpflichtet sich damit auch zur 
Teilnahme am Bonuscard- und Familiencardverfahren.   
  

Der Träger erhält eine Förderung der Kaltmiete nach den Standards der jeweils gül-
tigen Fördergrundsätze des Jugendamts. Eine mögliche Differenz zwischen der 
Kaltmiete laut Mietvertrag und förderfähiger Höchstmiete (aufgrund größerer Flächen 
oder höherer Preise/qm) wird zusätzlich zu 100 % gefördert.  
 

Klimarelevanz

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Mittel sind im Haushalt vorhanden (vgl. GRDrs 661/2021, Anlage 5 Liste 2c NBS 
1140).  
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      

Vorliegende Anfragen/Anträge: 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Isabel Fezer  
Bürgermeisterin 

Anlagen 
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Anlage 1 zu GRDrs 1037/2023 
 
<Anlagen> 
 
 


